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 Veröffentlicht am 18.02.2004

Norm

StPO §258 Abs1

Rechtssatz

Der Inhalt von Vorhalten, welche Verteidiger Angeklagten bei deren Vernehmung machen, stellt kein Beweismittel dar,

aus dem ein Schluss auf die Schuldfrage oder Sanktionsfrage gezogen werden dürfte.
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